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Merkblatt - Gütschhütte 

Reservation: Telefonisch oder per Mail 

Schlüsselübergabe: Die Übergabe erfolgt ein Arbeitstag vor dem definitiven Miettermin gegen Vorweisen eines 
Ausweises (Identitätskarte/Führerschein). Bitte beachten Sie unsere Schalteröffnungs-zeiten:  
Montag bis Freitag von 08.00 bis 11.30 Uhr 

Kosten: CHF 300.00 (inkl. Fahrbewilligung für 1 Auto) 
Die Zahlung erfolgt im Voraus in bar, TWINT oder per Karte (Postcard, Maestro, Debit Card) bei 
der Übergabe des Schlüssels an unserem Schalter. 

Mietbedingungen: Die Hütte ist im Innen- und im Aussenbereich für max. 25 Personen ausgelegt.  
Das Campieren rund um die Hütte ist verboten. Ebenso ist das Übernachten in der Hütte 
nicht gestattet. 
Ab 22.00 Uhr sind Lärmimmissionen auf ein Minimum zu beschränken, dass die Nachbar-
schaft sowie andere Personen im öffentlichen Wald nicht beeinträchtigt werden. 
Die Mieterschaft ist dafür verantwortlich, dass sämtliche anwesenden Personen diese Regeln 
einhalten. 
Die Vermietung erfolgt nur an volljährige Personen. 
Mietdauer: morgens ab 10.00 Uhr bis 09.30 Uhr des Folgetages. 
Bei einer Annullation 3 Wochen vor dem bestätigten Reservationstermin ist ein Administrati-
onsaufwand von CHF 100.00 fällig. 

Hüttenordnung: 
 

Bei Kerzenbeleuchtung sind die Kerzen auf eine feuerfeste Unterlage zu stellen. Es darf Nichts 
auf den Ofen gestellt werden! Tische, Bänke und Grill dürfen über Nacht nicht draussen ge-
lassen werden. Der Scheitstock gehört in die Küche. In der ganzen Hütte besteht ein Rauchver-
bot. Beim Betrieb des Ofens ist stets auf eine ausreichende Frischluftzufuhr zu achten; Feuer 
darf ausschliesslich an den dafür vorgesehenen Feuerstellen entfacht werden. 
Reinigung / Abgabe 
Toilettenanlage und Grill reinigen, Hüttenboden wischen, Tische und Bänke feucht abwischen, 
Pfannen putzen. 
Abfälle und Zigarettenstummel um die Hütte herum zusammenlesen. 
Fensterläden und Aussentüren schliessen. 
Die Innenreinigung des Ofens übernimmt der Hüttenwart. 

Abfall muss mit nach Hause genommen werden, da keine Abfuhr erfolgt.  
Die Hütte muss um 09.30 Uhr geräumt sein. 
Die Kosten einer ungenügenden Reinigung werden durch die Vermieterin in Rechnung gestellt. 

Zufahrt zur Hütte: Nur mit bewilligtem Fahrzeug auf den Waldstrassen ab Kanonenstrasse-Gütschhöhe oder 
Berglistrasse (Autonummer bei Bestellung angeben). 
Barriere sofort wieder schliessen! 

Parkplatz: Rechte Strassenseite (Waldseite) der Kanonenstrasse oder oberhalb Berglistrasse-Unter-
gütschstrasse-Oberhochbühl. Hütte ist von da in 10-Minuten-Fussmarsch erreichbar. 
Nicht Parkplatz von Hotel Château Gütsch benützen!  

Was ist vorhanden: Strom- und Wasseranschluss, Toilettenanlage. 
2 Tische mit Bänken, 3 Festbankgarnituren, 1 Kühlschrank, Geschirr, Besteck und Gläser, 
2 elektrische Rechauds mit 3 Pfannen diverser Grössen, 1 Holzofen, Brennholz. 
Der Grillrost (beim Strom-Hauptschalter/WC) kann auf den Feuerstellen hinter der Hütte be-
nützt werden. Nach Gebrauch wieder in der Hütte versorgen! Der Holzofen muss je nach Aus-
sentemperatur 2 - 3 Stunden vorher angefeuert werden. 

Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Aufenthalt in unserer Gütschhütte! 
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